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TOP  11 Einwohnerfragestunde 

 

Ein Bürger stellt eine Frage zum Haushalt 2025. Er möchte wissen, ob die Einnah-
men der Stadt Bramsche die laufenden Ausgaben inklusive der Zinsbelastung de-
cken würden. Dies würde bedeuten, dass bei der Aufnahme neuer Schulden diese 
auch nur für neue Investitionen genutzt würden. Oder werden vielmehr Schulden auf-
genommen, um den bestehenden Haushalt ausführen zu können?  

 

Antwort durch Frau Bodensiek vom Fachbereich 1, Finanzen: 

Das Haushaltsrecht in Niedersachsen sieht vor, dass das Saldo aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit (also die gewöhnliche Geschäftstätigkeit) die ordentliche Tilgung 
erwirtschaften muss. Langfristige Investitionskredite dürfen nur für Investitionen auf-
genommen werden. Reicht der Saldo aus laufender Investitionstätigkeit nicht aus um 
die ordentliche Tilgung zu bedienen, kann dafür nur ein Liquiditätskredit (Überzie-
hungskredit) genommen werden.  

Die Stadt Bramsche hat seit einigen Jahren keinen Liquiditätskredit mehr benötigt. 
Auch für 2025 wird nicht damit gerechnet. 

 

 

 


